
Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Grasellenbach 

 

1. Änderungssatzung Erhebung von Gebühren für die 

Unterbringung von Personen im Sinne des Gesetzes über die 

Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und 

anderen ausländischen Personen der Gemeinde 

Grasellenbach (Landesaufnahmegesetz)  
 

Auf Grund der §§ 5, 19, 20 und 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 01. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), § 4 des Gesetzes über die Aufnahme und 

Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz) 

vom 05. Juli 2007 (GVBl. I S 399), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. März 2025 (GVBl. 

2025 Nr.16) und §§ 1, 2, 3, 4, 9 und 10 des Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) in der 

Fassung vom 24. März 2013 (GVBl. 2013, 134), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01. April 

2025  (GVBl. 2025, 24) wird gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.05.2025 

folgende Satzung erlassen: 

 

Artikel 1 

 

Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Unterbringung von Personen im Sinne 

des Gesetzes über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen 

ausländischen Personen der Gemeinde Grasellenbach (Landesaufnahmegesetz) vom 

05.05.2023 wird in nachfolgenden Paragraphen geändert: 

 

 

§ 4 

Gebührenmaßstab/Gebührensätze 

 

(1) Die Gebühr für die Unterbringung und die Nebenkosten bemessen sich nach dem 

Durchschnitt der tatsächlich anfallenden Kosten aller Unterkünfte. 

(2) Die vorübergehende Nichtbenutzung der zugewiesenen Unterkunft oder die nur teilweise 

Nutzung entbindet nicht von der vollständigen Gebührenpflicht. 

(3) Die Gebühr beträgt monatlich 371,00 € (vorher 360,00€) pro Benutzer/in. Bei 

untergebrachten Personen, denen nach § 23 Abs. 2 oder 4 des Aufenthaltsgesetzes ein 

Aufenthaltstitel zu erteilen ist, erhöht sich die Gebühr um Hundert vom Hundert, wenn 

sie eine angebotene zumutbare Wohnung ohne ausreichenden Grund ablehnt. In diesem 

Fall ist zu prüfen, ob eine Unterbringung weiterhin erfolgt. Die anfallende Gebühr wird 

mit Gebührenbescheid bekannt gegeben.  

 

Artikel 2 

 

Die vorstehende 1. Änderungssatzung tritt am 01.06.2025 in Kraft. 

 

Grasellenbach, den 23.05.2025 

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Grasellenbach 

 

 

-Röth, Bürgermeister- 


